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Tagungspauschale 
 

für Veranstaltungen im KOMED 

 
Die Tagungspauschale gilt für eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen, 
samstags/sonntags und feiertags ab 40 Personen. 
 

 Raum analog der Gruppengröße  
 

 Bestuhlung und Reinigung – Standardausstattung mit hauseigenen Seminartischen und Stühlen  
nach Ihren Vorgaben 

 
 Leinwand, Beamer und Flipchart  

 
 Bewirtungsleistungen: 

 
 Durchgehend kalte Tagungsgetränke: Mineralwasser, Säfte, Softdrinks;  

unlimitiert, in großen Flaschen 
 Begrüßungskaffee: Kaffee und Tee 
 Zwei Kaffeepausen: Kaffee, Tee, vormittags Mini-Croissants, Obstkorb, nachmittags Kuchen 
 Über 20 Personen Mittagsbuffet im Veranstaltungsbereich: Salatauswahl, zwei Hauptgänge zur Wahl 

(Fleischgericht und vegetarisches Gericht), Dessert 
 Unter 20 Personen Mittagessen im Restaurant UNDSOHN im Erdgeschoss des KOMED-Hauses 

(Auswahl von der Tageskarten) 
 

 zusätzlich enthaltene Leistungen  im KOMED-Saal ab 150 Personen, in Raum 1-3 ab 100 Personen: 
 
 Konferenzbeschallung inkl. einem drahtgebundenen Mikrofon 
 Veranstaltungstechniker für max. 10 Stunden 

 
 

€ 54,90 netto pro Person/Tag 

 

€ 58,90 netto pro Person/Tag inklusive WLAN  
(WLAN-Standard 802.11ac 100Mbit/s upload/download) 
 
 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch reduzierte Tagungspauschalen mit geringeren Cateringleistungen 
an. 
 
Die Tagungspauschale für den KOMED-Saal gilt für eine Mindestteilnehmerzahl von 150 Personen. 
Bei weniger Teilnehmern wird, abhängig von der Personenzahl, ein Aufpreis für die Saalnutzung berechnet. 
 
Weitere Ausstattungs- und Technikwünsche (z.B. erhöhtes Podium, Saal-Beamer, weitere Mikrofone) 
werden nach Preisliste zusätzlich berechnet. 
 
Stand: 12.07.2016, Gültigkeit auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. 
Preise enthalten Service, verstehen sich zuzüglich gültiger Mehrwertsteuer und sind nicht kommissionsfähig. Die in unserem 
Angebot genannte und vom Kunden schriftlich bestätigte Teilnehmerzahl gilt als verbindlich vereinbart. Nachträgliche 
Änderungen bedürfen der Zustimmung. 
Es gelten die „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ für die Veranstaltungsräume im KOMED in der Fassung vom 19.05.2016. 

 


